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Niederau
mit den Ortsteilen
Gohlis • Gröbern • Großdobritz  Jessen • Niederau • Oberau • Ockrilla

9. bis 11. August 2024 – Festplanung im vollen Gange

Wir bitten um Ihre Mithilfe!

Die Vorbereitungen für unser großes Jubiläum laufen auf Hochtouren. Viele engagier-
te Menschen haben bereits zahlreiche Ideen gesammelt und Pläne geschmiedet, um 
sicherzustellen, dass dieses besondere Ereignis gebührend gefeiert wird.
Da unsere gesamte Gemeinde 
feiert und nicht nur die Haupt- 
und Kirchstraße, bitten wir 
hiermit A L L E, sich daran zu 
beteiligen, unseren Ort entspre-
chend zu präsentieren!
Jeder ist aufgerufen, unsere 
Gemeinde zu schmücken!
Egal, ob Grundstück, Haus, 
Zaun, Hasenstall oder Hun-
dehütte, alle haben irgendwo 
eine Möglichkeit, unser gemein-

sames Dorf nach außen zu präsentieren!
Lasst uns dieses einmalige Fest zusammen ein-
malig machen!
Wir danken schon jetzt für Ihre Unterstützung!

Niederau wird 750!

Ausgabe 29. Juli 2024 34. Jahrgang Nr. 7
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Gemeinde Niederau
Landkreis Meißen

Gemeindeamt Niederau, Rathenaustraße 4, 01689 Niederau
 Öffnungszeiten:
 Montag 8.30 – 11.30 Uhr
 Dienstag 9.00 – 11.30 Uhr + 13.00 – 18.00 Uhr
 Mittwoch geschlossen
 Donnerstag 8.30 – 11.30 Uhr + 13.00 – 15.30 Uhr
 Freitag 8.30 – 11.30 Uhr

Medizinischer Bereitschaftsdienst und Havariedienste

Notarzt/Feuerwehr: 112

Polizei: 110

Notrufnummer des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes: 
 116 117

Vermittlung von dringenden ärztlichen Hausbesuchen sowie Be-
reitschaftsdiensten außerhalb der Sprechzeiten, weitere Infos unter 
www.kvs-sachsen.de

Apothekennotdienst-Hotline

 Tel.: 0800 00 22833, www.apotheken.de

Notdienst Tierärzte: www.tiernotfall.blogspot.de

Trinkwasser: Wassermeister W. Schurig,
 Tel.: 035249 78481, 0173 3764864

Abwasser: Kommunalservice Brockwitz-Rödern GmbH,
 0172 3533470

ENSO: Erdgas 0351 50178880
 Strom 0351 50178881

Fäkalienabfuhr: Kommunalservice Brockwitz-Rödern GmbH
 Dresdner Straße 35, 01640 Coswig
 Tel.: 03523 774120

Aktuell

ÖFFENTLICHE SITZUNG
des Gemeinderates im August 2024

Termin: Dienstag, 13. August 2024, 18:30 Uhr 
  Siehe Aushang /Ratsinformationssytem

Termin: Dienstag, 20. August 2024, 18:30 Uhr 
  Siehe Aushang /Ratsinformationssytem

Die Bekanntgabe der Sitzung mit Tagesordnung ist in den Schaukästen 
der Gemeinde Niederau ausgehangen oder zu finden unter: 
https://niederau.info/verwaltung/ratsinformationssystem/ 

ABFALLENTSORGUNG Gemeinde Niederau

Monat August 2024

Entsorgung Termin  Entsorgung Termin

Restabfall- Dienstag, 13.08.  Blaue Tonne Montag, 05.08.
Tonne Dienstag, 27.08. 
    Bio-Tonne Mittwoch, 07.08.
    Mittwoch, 14.08.
Gelbe Tonne Montag, 12.08.  Mittwoch, 21.08.
 Montag, 26.08.  Mittwoch, 28.08.

(siehe auch Abfallkalender)

AMTSBLATT August 2024
Redaktionsschluss: 02. August 2024
Erscheinungstermin: 26. August 2024

Grundhafter Ausbau Ring der Einheit,
Teilabschnitt B, in 01689 Niederau

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Anwohner im Ring der Einheit in Niederau,

die Siedlung „Ring der Einheit“ ist nunmehr fast 90 Jahre alt und der Ver-
schleiß an Straßen, Gehwegen sowie Medienleitungen ist unverkennbar.
Deshalb plante die Gemeinde, in den Jahren 2023 bis 2025 in 3 Bauab-
schnitten die komplette Infrastruktur zu erneuern. Mit der GWG Meißen 
wurden die Bauarbeiten im Vorfeld abgestimmt. 
So werden die Kanäle und die Trinkwasserleitung ausgetauscht, die 
Gehwege gepflastert und die Straße neu mit Asphalt hergestellt.
Im Jahr 2023 konnte der Bauabschnitt A von der Teichstraße bis zu den 
Hausnummern 7 und 8 fertiggestellt werden. 
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Öffentliche Bekanntmachungen

Beschlüsse Gemeinderat 06-2024

Beschluss Nr.: 01-394-06-2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Niederau beschließt die Annahme fol-
gender Geld- und Sachspenden:

Spende vom Begünstigter Beschreibung Spendenbetrag

30.04.2024 Kita Ockrilla Sachspende 178,50

08.05.202 Kita Ockrilla Geldspende 50,00

30.05.2024 Kita Ockrilla Geldspende 749,71

Abstimmungsergebnis:
gesamt: 14 (GR + BM) Anwesend: 8 Ja: 8 Nein: 0 Enthaltung: 0

Beschluss-Nr.: 01-395-06-2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Niederau beschließt, den Zuschlag für 
die „Umnutzung ehemaliger Jugendclub mit Erweiterungsanbau in eine 
Tagespflege für 10 Personen, Siedlerweg 2 in 01689 Niederau, Los 3: 
HLS – Installationsarbeiten“ an die Firma Otto Dämmig GmbH, Alleestra-
ße 14, 01612 Neuseußlitz, zu einer Gesamtbruttosumme in Höhe von 
70.050,14 € brutto zu erteilen.
Für nicht erkennbare zusätzliche Leistungen erhält die Gemeindever-
waltung Niederau die Ermächtigung, diese Leistungen bis zur Höhe von 
15 % der Vertragssumme im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel 
unter Berücksichtigung der Hauptsatzung ausführen zu lassen.

Abstimmungsergebnis:
gesamt: 14 (GR + BM) Anwesend: 8 Ja: 8 Nein: 0 Enthaltung: 0

Beschluss Nr.: 01-396-06-2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Niederau den Zuschlag für die Lieferung 
und Montage einer PV-Anlage, Waldbad Oberau, Am Gemeindebad 2, 
01689 Niederau OT Oberau, an die Firma Mirko Franze Elektroinstallati-
on, Rathenaustraße 10, 01689 Niederau, zu einer Gesamtbruttosumme 
in Höhe von 24.429,96 € zu erteilen.

Abstimmungsergebnis:
gesamt: 14 (GR + BM) Anwesend: 8 Ja: 8 Nein: 0 Enthaltung: 0

Beschluss Nr.: 01-397-06-2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Niederau stimmt dem vereinfachten 
Baugenehmigungs-verfahren zur Errichtung einer Terrassenüberda-
chung sowie den Anträgen auf Befreiung nach § 31 Absatz 2 BauGB 
hinsichtlich der Änderung der Dachneigung, Dachform, Dachdeckung 
und der Anordnung einer Dachblende sowie der Überschreitung der 
Baugrenze um 1,10 m
auf dem Flurstück Nr. 96/23 der Gemarkung Niederau zu.

Abstimmungsergebnis:
gesamt: 14 (GR + BM) Anwesend: 8 Ja: 8 Nein: 0 Enthaltung: 0

Ziel ist es nach wie vor, die mit den Baumaßnahmen verbundenen Un-
annehmlichkeiten und Belastungen für unsere Anwohner so gering wie 
möglich zu halten. Die Abschnitte A, B und C sind im beigefügten Über-
sichtsplan ersichtlich.
Der Teilabschnitt B, welcher voraussichtlich ab Mitte August 2024 
realisiert werden soll, beginnt an der Hausnummer 7 und führt bis 
zum Harthengraben.
Aufgrund der großen Abschnittslänge ist das Bauende für Mai 2025 ge-
plant. Daran anschließend wird 2025 der kleinere Bauabschnitt C reali-
siert. Aus bautechnologischen Gründen muss unter Vollsperrung gebaut 
werden. 
Die Zuwegungen zu den Häusern bleiben für Fußgänger jedoch erhalten. 
Ebenso erhalten bleibt ein Teil des Parkplatzes vor der Hausnummer 10.
Für die Baumaßnahme des Abschnittes B werden die Umleitungen noch 
entsprechend ausgeschildert.
Im Interesse aller Anwohner und Beteiligten bitten wir um ein rücksichts-
volles Miteinander im Straßenverkehr, insbesondere unter Beachtung 
der besonderen Verkehrsregelung am Harthengraben.
Es ist vorgesehen, die betreffenden Anwohner vom Ring der Einheit 7 bis 
21 in einer Infoveranstaltung, welche wir gern im Schulungsraum in der 
Freiwilligen Feuerwehr Niederau durchführen wollen, über die Bauarbei-
ten zu informieren. Dazu erhalten Sie noch eine gesonderte Mitteilung.

Mit freundlichen Grüßen    
Ihr Bauamt der Gemeindeverwaltung Niederau 

Anwohnerinformation 750 Jahre Niederau

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Anwohner,

von Freitag, den 09.08.2024 bis Sonntag, den 11.08.2024 findet un-
sere 

750-JAHRE-FEIER
statt.

Sie erwartet ein buntes Festwochenende mit vielen Veranstaltungen 
unterschiedlichster Art. Zehn Höfe entlang der Kirch- und Hauptstraße 
bieten eigene Programmpunkte. 
Hier erhalten Sie einen Einblick in das Programm über das gesamte 
Festwochenende: https://www.750jahre-niederau.de/

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus Gründen Ihrer Sicherheit und 
den zu erwartenden Gästen für das Festwochenende die kompletten 
Bereiche der Kirch- und Hauptstraße sowie Am Deutschen Haus für 
den Verkehr voll sperren werden. Die Vollsperrung wird ab Donnerstag 
(08.08.2024) 07:00 Uhr bis Montag (12.08.2024) 16:00 Uhr gelten. Bitte 
beachten Sie, dass auch das Parken in diesem Zeitraum im benannten 
Bereich nicht möglich ist. 

Wir bitten um Ihre Kontaktaufnahme (post@gemeinde-niederau.de oder 
035243 336-0), wenn Sie Fragen oder eine Zufahrtserlaubnis (Pflege-
dienstleistungen etc.) benötigen.

Wir hoffen bezüglich der Sperrungen und eventueller Unannehmlich-
keiten auf Ihr Verständnis und laden Sie herzlich ein, mit uns gemeinsam 
unsere 750 Jahre Niederau zu feiern.
 
Besten Dank und freundliche Grüße,
Ihre Gemeindeverwaltung Niederau

„Anlaufstelle“ für FUNDSACHEN:
Sollten Sie einen Verlust erlitten haben, melden sie sich bitte 

in der Gemeindeverwaltung im Sekretariat
post@gemeinde-niederau.de | Telefon 035243 336 0

Fundsachen und -ort: gefunden:

Sonnenbrille mit Goldbügel | Gellertberg  19.05.2024
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Beschluss Nr.: 01-398-06-2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Niederau stimmt dem Antrag auf Bau-
genehmigung zum Neubau einer Garage auf dem Flurstück Nr. 73 der 
Gemarkung Niederau zu.

Abstimmungsergebnis:
gesamt: 14 (GR + BM) Anwesend: 8 Ja: 7 Nein: 0 Enthaltung: 1

Beschluss Nr.: 01-399-06-2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Niederau stimmt dem Antrag auf Bau-
genehmigung zum Neubau eines Carports auf dem Flurstück Nr. 3 der 
Gemarkung Niederau zu.

Abstimmungsergebnis:
gesamt: 14 (GR + BM) Anwesend: 7 Ja: 7 Nein: 0 Enthaltung: 0

Wahlbekanntmachung

1. Am 1. September 2024 findet die 
Wahl zum 8. Sächsischen Landtag

 statt.
 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde ist in folgende 3 Wahlbezirke eingeteilt:

Wahl-
bezirk 

Nr.

Bezeichnung des 
Wahl-bezirks

Bezeichnung des 
Wahlraums

barrierefrei/ 
nicht barrie-

refrei

1

OT Niederau

Am Radeland, 
Hauptstraße, 
Gartenstraße, 
Gottlieb-Fichte-
Straße, Kirchstraße, 
Meißner Straße, 
Oberauer Straße, 
Rathenaustraße, 
Weinböhlaer Stra-
ße, Hirschberger 
Ring, Bachgasse, 
Gröberner Straße, 
Am Deutschen 
Haus, Rasen-
weg, Siedlerweg, 
Teichstraße, Ring 
der Einheit, Libel-
lenweg

Grundschule 
Niederau
Speisesaal
Meißner Straße 65
01689 Niederau

nein

2

OT Niederau

Am Waldacker, 
Bahnhofsplatz, Alte 
Dresdner Straße, 
Gradsteg, Grenz-
straße, Schering-
straße, Höhenweg, 
Forststraße, 
August-Bebel-Platz, 
Dresdner Weg, 
Mönchsallee

OT Oberau

OT Gohlis

OT Großdobritz

Kommunale 
Begegnungsstätte 
Oberau
Kaminzimmer
Thomas-Müntzer-
Ring 7a
01689 Niederau 
OT Oberau

ja

3

OT Gröbern

OT Jessen

OT Ockrilla

Bürgerhaus 
Ockrilla
Glasbau
Neue Gröberner 
Straße 18
01689 Niederau 
OT Ockrilla

ja

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 29.07.2024 bis 11.08.2024 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberech-
tigten zu wählen haben.

 Der Briefwahlvorstand tritt zur Zulassung der Wahlbriefe sowie zur 
Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses um 16:00 Uhr 
in Gemeindeverwaltung Niederau, Seitengebäude, Rathenaustra-
ße 4, 01689 Niederau zusammen.

3. Jede und jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie oder er einge-
tragen ist.

 Die Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und 
ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die 
Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

 Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Jede Wähle-
rin und jeder Wähler bekommt bei Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel ausgehändigt.

 Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Direktstimme und eine 
Listenstimme. Das Stärkeverhältnis der Parteien im Sächsischen 
Landtag errechnet sich nur aus der Anzahl der Listenstimmen.

 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Direktbewerberinnen 
und -bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge, bei Kreis-
wahlvorschlägen von Parteien außerdem den Namen der Par-
teien und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch die-
se, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort 
und rechts von dem Namen jeder Bewerberin und jedes Bewer-
bers einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Parteien, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und 
jeweils die Namen der ersten fünf Bewerberinnen und Bewerber 
der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeich-
nung einen Kreis für die Kennzeichnung.

 Die Wählerin oder der Wähler gibt

 ihre oder seine Direktstimme in der Weise ab,

dass sie oder er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein 
in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Bewerberin oder welchem Bewerber sie 
gelten soll,

 und ihre oder seine Listenstimme in der Weise,

dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein 
in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

 Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer 
Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre oder 
seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

 In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an 
der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahl-
kreises oder

b) durch Briefwahl

 teilnehmen.

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde ei-
nen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag sowie 
einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Wahlumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens 
am Wahltag bis 16:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jede und jeder Wahlberechtigte kann ihr oder sein Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch eine Vertreterin oder einen Vertreter anstelle der oder des 
Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 13 Absatz 4 des Sächsischen 
Wahlgesetzes). 
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 Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig sind oder wegen einer 
körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung an der Abga-
be ihrer Stimme gehindert sind, können sich hierzu der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer von der oder dem Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzu-
lässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnah-
me erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
der oder des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 13 Absatz 5 des Säch-
sischen Wahlgesetzes).

 Wer vorsätzlich unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbe-
fugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten oder ohne eine 
geäußerte Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten eine 
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).

Niederau, 29.07.2024   Claus, Bürgermeister

Anlage 2A (zu § 18 Absatz 1 LWO)

Bekanntmachung

der Gemeinde Niederau über das Recht auf Einsicht in das
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl zum Sächsischen Landtag
am 1. September 2024

1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Gemeinde

Niederau

 wird in der Zeit vom 12. August 2024 bis 16. August 2024 während 
der üblichen Dienststunden

Ort der Einsichtnahme

Gemeindeverwaltung Niederau, Einwohnermeldeamt, Rathenau-
straße 4, 01689 Niederau

 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
 Innerhalb der Einsichtsfrist kann die oder der Wahlberechtigte von 

der Gemeinde einen Auszug aus dem Wähler-verzeichnis über die 
zu ihrer oder seiner Person eingetragenen Daten verlangen. Jede 
und jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit, 
der zu ihrer oder seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Da-ten überprüfen. Sofern eine Wahlberechtigte oder ein Wahlbe-
rechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat 
sie oder er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Mel-deregister ein Sperrver-
merk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen 
ist.

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.3)

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 
in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 
16. August 2024 bis 11:30 Uhr bei der Gemeindeverwaltung 

Rathenaustraße 4, 01689 Niederau

 Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift eingelegt werden. Wahlberechtigte, die des 
Lesens unkundig sind oder mit einer körperlichen Beeinträchtigung 
oder einer Behinde-rung können sich bei der Einlegung des Ein-
spruchs der Hilfe einer anderen Person bedienen.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, er-
halten bis spätestens zum 11. August 2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-

rechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis ein-
legen, wenn sie oder er nicht Gefahr laufen will, ihr oder sein Wahl-
recht nicht ausüben zu können.

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis einge-
tragen werden und die bereits einen Wahl-schein und Briefwahlun-
terlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis

Nummer und Name

38 Meißen 3

– durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) 
dieses Wahlkreises 

– oder durch Briefwahl 

 teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag

5.1 alle in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten

5.2 die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberech-
tigten,

a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die An-
tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 16 
Absatz 1 der Landeswahlordnung (bis zum 11. August 2024) 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach 
§ 19 Absatz 1 der Landeswahlordnung (bis zum 16. August 
2024) versäumt haben, 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist nach § 16 Absatz 1 der Landes-wahlordnung 
oder der Einspruchsfrist nach § 19 Absatz 1 der Landeswahl-
ordnung entstanden ist,

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde/Stadt gelangt ist.

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten bis zum 30. August 2024, 16.00 Uhr, bei der Ge-
meindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden.

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des 
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag,15.00 Uhr, 
gestellt werden.

 Versichert eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter glaubhaft, 
dass ihr oder ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihr oder ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte kön-
nen aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen 
den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, stellen.

 Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie oder er dazu be-
rechtigt ist. Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig sind oder mit 
einer körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung können 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält die oder der Wahlberechtigte

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,

- einen amtlichen grünen Wahlumschlag,

- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzu-
senden ist, versehenen gelben Wahlbriefumschlag und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine an-
dere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlan-
gen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

 Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder wegen einer körper-
lichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung an der Abgabe ihrer 
Stimme gehindert sind, können sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer 
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anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebens-
jahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer von der oder dem Wahlberechtigten selbst getrof-
fenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der oder des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhal-
tung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der 
Wahl einer anderen Person erlangt hat.

 Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die an-
gegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. Er kann auch bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Datenschutzrechtliche Hinweise

1. Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis gestellt oder 
Einspruch gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Wähler-
verzeichnisses eingelegt, so werden die in diesem Zusammenhang 
angegebenen, personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des An-
trages bzw. des Einspruchs verarbeitet, § 16 und § 19 Landeswahl-
ordnung.

 Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt oder 
haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines Wahlscheins 
und/oder für die Abholung des Wahlscheins mit Briefwahlunterla-
gen ausgestellt, so werden die in diesem Zusammenhang angege-
benen, personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages 
beziehungsweise zur Prüfung der Bevollmächtigung verarbeitet, 
§ 17 Absatz 2 Sächsisches Wahlgesetz, §§ 22 bis 24 Landeswahl-
ordnung. Die Angaben im Rahmen der Erklärung der bevollmäch-
tigten Person, dass sie oder er nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
bei der Empfangnahme vertritt, dienen dazu, die Berechtigung der 
bevollmächtigten Person für die Beantragung eines Wahlscheins 
bzw. die Berechtigung für den Empfang des Wahlscheins und der 
Briefwahlunterlagen zu prüfen, § 23 Absatz 1 Satz 6, § 24 Absatz 6 
Landeswahlordnung.

 Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine, § 24 
Absatz 7 Landeswahlordnung, ein Verzeichnis über für ungültig er-
klärte Wahlscheine, § 24 Absatz 8 Satz 1 Landeswahlordnung, sowie 
ein Verzeichnis über die Bevollmächtigten und die an sie ausgehän-
digten Wahlscheine, § 24 Absatz 6 Satz 4 Landeswahlordnung.

2. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzu-
stellen. Eine Bearbeitung des Antrages auf Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis, des Einspruchs gegen das Wählerverzeichnis und 
des Antrages auf Erteilung eines Wahlscheins sowie die Erteilung 
bzw. Aushändigung des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen 
an eine bevollmächtigte Person ist ohne die Angaben nicht möglich.

3. Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen personenbezo-
genen Daten ist die oben genannte Gemeinde. Die Kontaktdaten der 
oder des behördlichen Datenschutzbeauftragten sind:

Jürgen Hähnel
Fachkraft für Datenschutz
DEKRA Automobil GmbH, NL Leipzig
Torgauer Str. 235
04327 Leipzig

4. Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Eintragung ins 
Wählerverzeichnis, gegen die Ablehnung des Einspruchs gegen das 
Wählverzeichnis oder gegen die Versagung des Wahlscheins emp-
fängt die personenbezogenen Daten die Kreiswahlleiterin oder der 
Kreiswahlleiter 

Postanschrift:

Landratsamt Meißen, Rechts- und Kommunalamt, 
Brauhausstraße 21, 01662 Meißen

5. Die Frist für die Speicherung der im Zusammenhang mit der Führung 
des Wählerverzeichnisses, der Verzeichnisse über erteilte Wahl-
scheine, des Verzeichnisses über für ungültig erklärte Wahlscheine 
und des Verzeichnisses über die Bevollmächtigten und die an sie 
ausgehändigten Wahlscheine verarbeiteten personenbezogenen 
Daten richtet sich nach § 78 Absatz 3 Landeswahlordnung: Wäh-
lerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisses über für 
ungültig erklärte Wahlscheine und Verzeichnisse der Bevollmächtig-
ten sind nach Ablauf von sechs Monaten seit der Wahl zu vernich-

ten, wenn nicht die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter 
mit Rücksicht auf ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren etwas 
anderes anordnet oder sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Er-
mittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können.

6. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen fol-
gende Rechte zu:

– Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Da-
ten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz, 
Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung)

– Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personen-
bezogenen Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Datenschutzdurch-
führungsgesetz, Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung)

– Recht auf Löschung personenbezogener Daten (§ 2 Absatz 4 
Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz, Artikel 17 Daten-
schutz-Grundverordnung)

– Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener 
Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Datenschutzdurchführungsge-
setz, Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung)

 Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen Vorschrif-
ten, insbesondere durch die Vorschriften über das Recht auf Ein-
sichtnahme in das Wählerverzeichnis und den Erhalt einer Kopie, § 
17 Absatz 1 Sächsisches Wahlgesetz in Verbindung mit § 18 Absatz 
2 und 3 Landeswahlordnung, durch die Vorschriften über den Ein-
spruch und Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis, § 19 Landes-
wahlordnung.

7. Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, können Sie 
Beschwerden an die Sächsische Datenschutz- und Transparenz-
beauftragte oder den Sächsischen Datenschutz- und Transpa-
renzbeauftragten (Postanschrift: Sächsische(r) Datenschutz- und 
Transparenzbeauftragte(r), Postfach 11 01 32, 01330 Dresden, E-
Mail: post@sdtb.sachsen.de) richten.

Ort, Datum Gemeindeverwaltung

Niederau, 29.07.2024 Claus
 Bürgermeister

Widerspruchsrecht gegen die Datenübermittlung

1. Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 1 Bundesmeldegesetz 
(BMG) Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahl-
vorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf 
staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Ab-
stimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister 
über die in § 44 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Daten (Familienname, 
Vornamen. Doktorgrad und derzeitige Anschriften) von Gruppen von 
Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das 
Lebensalter bestimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten 
dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die 
Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer 
Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Mo-
nat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.

2. Die Meldebörde darf gemäß § 50 Abs. 2 BMG Mandatsträgern, Pres-
se oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alter- und 
Ehejubiläen von Einwohnern über Familienname, Vornamen, Dok-
torgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums erteilen.

 Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburts-
tag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubi-
läen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.

3. Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 3 BMG Adressbuchverla-
gen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
Auskunft über Familienname, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige 
Anschriften erteilen. Die übermittelten Daten dürfen nur für die He-
rausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) 
verwendet werden.

Die betroffenen Personen haben das Recht, der Übermittlung der Daten 
zu widersprechen.

Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung ist schriftlich oder zur 
Niederschrift an die
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Vereinsmitteilungen

Gemeindeverwaltung Niederau
Einwohnermeldeamt
Rathenaustr. 4
01689 Niederau

zu richten.

Richter
Einwohnermeldeamt

Datenübermittlung an das Bundesamt 
für Wehrverwaltung

Widerspruchsrecht gegen die Datenübermittlung

Nach § 58  Abs. 1 Wehrpflichtgesetz übermitteln die Meldebehörden dem 
Bundesamt für das Personalma-nagement der Bundeswehr jährlich bis 
zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsange-
hörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: Familienname, Vorna-
men und gegenwärtige Anschrift.

Die Datenerhebung dient dazu, Adressen zu erhalten, um potentiellen 
Rekruten Informationsmaterial über die Streitkräfte zukommen zu las-
sen.
Die Datenübermittling unterbleibt, wenn die Betroffenen nach § 36 Abs. 2 
des Bundesmeldegesetzes (BMG) Widerspruch eingelegt haben.

Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung ist schriftlich oder zur 
Niederschrift an die

Gemeindeverwaltung Niederau
Einwohnermeldeamt
Rathenaustr. 4
01689 Niederau

zu richten.  

Richter 
Einwohnermeldeamt

Abteilung Handball

Sportverein Niederau 1891 e.V.

Kinder-Sommerfest des SV Niederau 1891 
Abteilung Handball 

Am Samstag, den 15. Juni, fand 
unser alljährliches Sommerfest 
für die Kinder und Jugendlichen 
und deren Eltern im Waldbad 
Oberau statt. Petrus, der Wetter-
gott, meinte es gut mit uns und so 

konnte ab 17 Uhr unsere Feier begin-
nen. 
Bei schönstem Sonnenschein wurde 
Beachvolleyball, Minigolf, Football, 
Tischtennis und Fussballtennis gespie-
lt. Man genoss die herrlichen Stunden 
im Badambiente und konnte sich auch 

an der Geschwindigkeitsmess-
anlage austoben. 
Für das leibliche Wohl für Jung 
und Alt war natürlich auch 
gesorgt. Gekühlte Getränke, 
Bratwurst & Steak und Zucker-
watte (lieben Dank Frank Otto) 
rundeten das Fest ab. Natür-
lich fand der ein oder andere 
den Weg ins kühle Nass – ob 
freiwillig oder unfreiwillig, spielt 
hierbei keine Rolle! 
Gemütlich plätscherte der 
Abend bei netten Gesprächen 
so dahin und man konnte den 
Kindern beim Spielen, Baden 
oder Entspannen zu sehen. 
Einige Eltern zelteten mit ihren 
Kids bei schon ‚sportlichen‘ 
Temperaturen in Wassernähe, 
aber das gemeinsame Frühstück am Sonntag mit Sonnenschein ließen 
so manch kurze Nacht schnell vergessen machen. 
Ein besonderer Dank gilt hier der Gemeinde Niederau, Elektromeister 
Frank Opitz und den Eltern der B-Jugend um Trainer Marko Zschocke. 
Wir möchten uns bei allen Eltern und Großeltern für ihre Unterstützung 
der gesamten Saison bedanken und wünschen euch schöne Ferien! 

Bis bald, Euer SVN

JAHRGANG
2010-2017

Aufgepasst!
LLuusstt  aauuff  HHaannddbbaallll??

WWiirr  ssuucchheenn  DDIICCHH!!
KKoommmm  bbiiss  zzuumm  3311..1100..  zzuumm  
HHaannddbbaallll--SScchhnnuuppppeerrttrraaiinniinngg          
uunndd  dduu  eerrhhäällsstt  eeiinnee                                                              
33--mmoonnaattiiggee  bbeeiittrraaggssffrreeiiee  PPrroobbeezzeeiitt  
aallss  MMiittgglliieedd  bbeeiimm  SSVV  NNiieeddeerraauu..

TTrraaiinniinnggsszzeeiitteenn  mmll..  JJuuggeenndd  

UUnnsseerr  
TTeeaamm  ffrreeuutt

ssiicchh  aauuff
DDIICCHH!!

22  xx  pprroo  WWoocchhee
AAnnmmeelldduunngg//NNaacchhffrraaggeenn  ppeerr  MMaaiill//TTeelleeffoonn  aann  aabbtt..hhaannddbbaallll@@ssvvnniieeddeerraauu..ddee            
00117733//55771133882288  ooddeerr  eeiinnffaacchh  mmaall  zzuu  ddeenn  TTrraaiinniinnggsszzeeiitteenn  vvoorrbbeeiisscchhaauueenn..



8

»Skatclub Niederau 67«

im DSKV · Landesverband Sachsen · Verbandsgruppe Dresden

Aus unserer Gemeinde

Sachsenmeisteschaft in Bärenstein Mai 2024

Der Sachsenmeister 2024 bei den Senioren 
heißt Roland Herrmann vom Niederauer 
Skatclub 67.

Aber fangen wir bei den Herren an. Daniel Hee-
ger war unser einziger Vertreter bei den Herren in 
Bärenstein. Es galt 7 Serien zu spielen; vier am 
Samstag und drei am Sonntag. Immer zur ersten 
Serie des Tages lief seine Karte gut. 1250 Punkte 
in Serie 1 und 1234 Punkte in Serie 5 hätten eine 
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft möglich 
erscheinen lassen. Wenn, ja wenn … die anderen 
5 Serien einen Schnitt von 950 Punkten erbracht 

hätten, dem war aber nicht so. Mal war der Skat eine Katastrophe, dann 
standen 4 bzw. 5 Trumpf auf einer Hand dagegen, es wurde das blanke 
Farb-Ass abgestochen oder bei hoher Reizung lag Kreuz oder Pik-Bauer 
im Skat und er musste Grande spielen und verlor. Es war nicht sein Wo-
chenende und er hatte keine Chance. Schade!

Ganz anders und viel erfolgreicher lief es bei unseren beiden Senioren. 
Auch für sie waren 7 Serien angesetzt, allerdings mit nun 40 Spielen.
Beide, Hans Landgraf sowie Roland Herrmann begannen mit starken 
4 Serien am ersten Tag! Alle lagen im Bereich zwischen 850 und 1000 
Punkten. Als am zweiten Tag Beiden in Serie 5 ca. 1300 Punkte gelan-
gen, schien alles möglich. Beide hätten zur sechsten Serie an Tisch eins 
sitzen müssen, wurden aber der Fairness halber getrennt. Sie spielten 
überlegt! So wurde in Mittelhand das sichere Farbspiel dem wackligem 
Grand vorgezogen. Ja und auch ein Karo einfach ist ein gewonnenes 
Spiel. Es lief einfach. Zur siebenten Serie war Roland Gesamtzwei-
ter, Hans Gesamtvierter. Die Qualifikation zu Deutschen Meisterschaft 
schien für beide sicher! Doch es kam für Hans leider so wie bei der VG-
Meisterschaft. Wieder verlor er in der letzten Serie 4, aber diesmal große 
Spiele!
Gewinnen konnte er nur sechs. 286 Punkte brachten den Absturz aus 
den Medaillenplätzen, sowie leider auch das Aus für die Qualifikation zur 
Deutschen Meisterschaft. Dennoch ein gutes Wochenende für Hans.
… und Roland – er brauchte 126 Punkte mehr in Serie 7 als der an Platz 
Eins sitzenden Spieler. Und es gelang! Kein Spiel verloren, elf Spiele ge-
wonnen, 1171 Punkte in Serie 7 und zum Schluss 8 (!) Punkte besser als 
alle anderen Senioren, welche gestartet sind! Gratulation! Nach Matthias 
Schmidt im Jahre 2022, fährt mit Roland Herrmann wieder ein Spieler 
vom Niederauer Skatclub 67 zur Deutschen Meisterschaft. 
Wenn der Sieg auch knapp war, so zeigt er doch, dass es an der Spitze 
sehr eng ist. Zwei oder drei zu viel verlorene Spiele sind dann einfach 
des Guten zu viel. Ja, und es braucht auch das Kartenglück.

In diesem Sinne alles Gute, Roland, bei den Deutschen Meisterschaften 
in Altenburg.

Gut Blatt!

Kindertagesstätte
„Auenknirpse“ Oberau

Auf Wiedersehn, auf Wiedersehn, wir werden nun 
zur Schule gehn!

Wir, das sind 24 Kinder aus der Schmetterlings- und Meisenkinder-
Gruppe, flattern aus der Kita davon, um fleißige Schulkinder zu werden. 
Das Fleißigsein haben wir im letzten Kita-Jahr schon ganz besonders 
geübt. Immer mittwochs haben wir uns auf unseren neuen Lebensab-
schnitt vorbereitet. Wir gingen auf „Entdeckungen im Zahlenland“, mach-
ten Sprach-, Sprech-, Hör-, Konzentrationsübungen und noch vieles 
mehr. Ausflüge führten uns auf die Albrechtsburg nach Meißen und zur 
Sternwarte in Radebeul. Ende Mai folgte dann die Abschlussfahrt zum 
Abenteuerpark Moritzburg. Mit tatkräftiger Unterstützung von mehreren 
Vatis, einer Mutti und einem Großelternpaar verbrachten wir einen ganz 
tollen Vormittag! Herzlichen Dank an alle, die uns unterstützten. Nach 
Moritzburg gelangt man von Oberau nur mit einem Sonderbus. Damit er 
ausgelastet war, fuhren die Kinder der „Löwenzahngruppe“ auch noch 
mit. Sie stiegen schon am Schloss aus und beteiligten sich an einer Ko-
stümführung „Auf den Spuren August des Starken“.
Ein ganz besonders großes Dankeschön geht an dieser Stelle an unsere 
nette Busfahrerin Frau Heine. Sie fuhr uns in ihrer Freizeit routiniert und 
sicher, ab Kita-Tür und wieder zurück.
Aber was war denn eigentlich mit Zuckertüten? Da gab´s doch für die 
Schulanfänger im Kindergarten auch schon immer eine kleine? An den 
Kita-Bäumen war nichts zu entdecken. Die „Schmetterlinge“ fanden bei 
einem Spaziergang eine zerdrückte, leere Tüte und mussten erfahren, 
dass der „Fehlerteufel“, der uns beim „Zahlenland-Unterricht“ schon im-
mer mal Streiche spielte, die Tüten gemopst 
hatte.
Tja, was nun?? Wir haben schließlich mit 
ihm geredet und er versprach, uns die Tü-
ten wieder zurück zu bringen. Viele Tage 
lang passierte nichts. Doch dann kam dieser 
Vormittag, als ein großer roter Truck auf der 
Wiese hinter dem Kindergarten vorfuhr. Und 
wer saß hinten drauf? Juhu, der Fehlerteufel 
mit unseren Zuckertüten!!

DANKE SAGEN WIR

allen Verwandten,  

Freunden, Bekannten  

und Nachbarn  

für die Glückwünsche, 

Blumen und Geschenke 

zu unserer  

Silberhochzeit. 

Ein besonderer Dank  

gilt den fleißigen  

Rankewicklern  

und unseren Helfern.

Kristin & Enrico

Niederau, im Mai 2024

Weine aus eigener Erzeugung
– Müller Thurgau, Goldriesling – 

• Kartoffeln (5 und 12 kg)

• im Hofladen: Äpfel, Honig, Säfte, Weine, Liköre

• Schlachtschweine können bei uns bestellt werden

Bauernhof Friede
Radeburger Straße 8
01689 Niederau OT Gröbern
Tel.: 03521 406740 oder 0172 3711206
E-Mail: Friede-Niederau@t-online.de

Öffnungszeiten:
Mo./Di.  14 – 17 Uhr
Mi. geschlossen
Do./Fr.  14 – 17 Uhr
Sa. 9 – 12 Uhr o. n. Vereinbarung
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Na, das war eine Aufregung und Freude. Alle Kita-Kinder eilten an den 
Zaun. Wir Großen durften hinaus, um den Zuckertüten-Truck ganz nah 
zu bestaunen. Nachdem wir gemeinsam unser Schulanfänger-Lied ge-
sungen und jedes Vorschulkind eine kleine Aufgabe erfüllt hatte, konnten 
endlich die Tüten in Empfang genommen werden. Wir bedanken uns auf 
das herzlichste bei Eltern der Schmetterlingsgruppe, die diese Aktion 
ganz liebevoll gestaltet und ausgeführt hatten.
Eine letzte große Aufgabe stand für uns am 24. Juni noch an. Zum Som-
merfest der Senioren gestalteten wir mit Unterstützung einiger künftiger 
Vorschüler ein kleines Programm und erfreuten die zahlreichen Gäste 
mit den Märchen vom Wolf und den 7 Geißlein sowie Prinzessin Isabella, 
die keine Prinzessin mehr sein wollte. Dafür gab´s viel Beifall und großes 
Lob und wir waren sehr stolz!

Herzliche Grüße aus der Kita „Auenknirpse“.

Niederauer Kinderland

Unser neues Logo

Seit August 2023 gibt es jetzt schon das Niederauer Kinderland. Einen 
Namen zu finden war schwer, denn aus den vielen großartigen Vorschlä-
gen musste einer ausgewählt werden.
Noch viel schwerer war es mit der Wahl unseres Logos.
Zunächst haben wir die Kinder unseres Hortbereiches motiviert, sich ein 
Logo zu überlegen und zu zeichnen. Wir haben viele tolle und kreative 
Vorschläge bekommen.
Jetzt galt es, eine Vorauswahl zu treffen. Also haben sich alle Erzieher 
die Bilder angeschaut und daraus sechs Favoriten ausgewählt. Dabei 
zählten Farbe, Gestaltung, Kreativität, aber auch die Verbindung zu un-
serer Einrichtung.
Die sechs Favoriten haben wir dann den Hortkindern zu Auswahl gestellt. 
Alle anwesenden Kinder konnten sich die Entwürfe ansehen und dann 
entscheiden, welchen sie am besten fanden.
Wir als Team waren ziemlich aufgeregt. Doch das Warten sollte noch 
kein Ende haben. Zwei Bilder fanden die Kinder besonders gut gelungen. 
Diese lagen nach der Abstimmung weniger als fünf Punkte auseinander. 
Also ging es weiter. Wir ließen beide Entwürfe professionell digitalisieren.
Doch wer sollte nun die finale Entscheidung treffen? Wir beschlossen, 
dies den Familien unserer Hort- und Kin-
dergartenkinder zu überlassen. Die Bilder 
und je eine kurze Erklärung zu den Bil-

dern schickten wir 
über unsere App 
an alle Familien. 
Diese konnten 
sich die Entwürfe 
in Ruhe ansehen 
und gemeinsam 
e n t s c h e i d e n , 
welches sie besser fanden. Mit Spannung war-

teten wir ab.
Nun freuen wir uns, 

unser neues Logo vor-
stellen zu dürfen.
Das Original wurde liebevoll und detail-
reich von Rosalinde gemalt. Inspiriert wur-
de sie dabei vom Blick aus dem Fenster 
und dem Niederauer Wappen. So beinhal-
tet das Logo zum Beispiel Bäume und hat 
die Form eines klassischen Wappens. Die 
Wolken, das lächelnde Gesicht stehen da-
für, dass wir bei schönem Wetter unser Au-

ßengelände genießen. Rosalinde ist sehr stolz, dass ihr Entwurf als Sie-
ger hervorgegangen ist und wir freuen uns mit ihr. Da es ihr letztes Jahr 
an der Grundschule und somit auch im Hort ist, ist dieser Erfolg bestimmt 
ein toller Abschluss. Wir hoffen, dass sie ihre Zeit bei uns und auch den 
Sieg bei unserer Logosuche noch sehr lang positiv in Erinnerung behält.

19 Bänke für die Region Dresdner Heidebogen

Der Dresdner Heidebogen ist zum vierten Mal eine von 30 LEADER-Re-
gionen in Sachsen und erstreckt sich über 19 Kommunen in den Land-
kreisen Meißen und Bautzen.
Als kleines Dankeschön und gleichzeitig Willkommensgeschenk in der 
neuen Förderperiode 2023 – 2027 erhielten alle 19 Mitgliedskommunen 
vom Dresdner Heidebogen jeweils eine „Heidebogen-Bank“. Sie steht 
symbolisch für den bis dato erfolgreichen Austausch und das Miteinan-
der zwischen den Kommunen und Landkreisen, welche nun weiter aus-
gebaut werden sollen. Die Bänke dienen aber auch dem Innehalten und 
Dankbarsein über bisher Erreichtes. Und wo könnte man das besser, als 
in der eigenen Region an erholsamen Orten.
Die Bänke wurden aus solidem Lärchenholz in den DRK-Werkstätten 
Meißen von Menschen mit Handicap gefertigt. Sie sind ein echter Blick-
fang durch ihre robuste Gestaltung, die gebogene Form der Lehnen und 
das „Dresdner Heidebogen“-Logo.
Jede Kommune konnte selbst entscheiden, wo die Bank für die öf-
fentliche Nutzung gut sichtbar aufgestellt werden. So steht die Bank 
in Oberlichtenau am Jugendclub und in Neukirch bietet die Bank am 
Heidebogen-Radweg einen Platz zur Rast. In Ottendorf-Okrilla befin-
det die Bank im Park am Rathaus und in Kamenz im Kleintiergehege 
Feigstraße. In Bernsdorf können die Bürger im Park der Solidarität auf 
der Bank ein schattiges Plätzchen genießen. In Königsbrück wurde die 
Bank am Alten Garnisonshaus, ganz in der Nähe des Schlossparks und 
des Via Regia Parks aufgestellt. So besteht die Möglichkeit für Besucher 
der Parkanlagen oder der Ausstellungen im Alten Garnisionshaus, sich 
auszuruhen. Der Rast- und Spielplatz an der B97 in Laußnitz sowie der 
Spielplatz in Großnaundorf wurden mit einem Sitzmöbel ergänzt eben-
so wie in Schwepnitz das Ortszentrum an der Apotheke. Die Gemeinde 
Haselbachtal hat die Bank an der Hauptstraße im Ortsteil Bischheim 
installiert.

Eine weitere 
Bank findet 
man auf dem 
Gelände der 
Freilichtbühne 
G e l l e r t b e r g 
der Gemein-
de Niederau 
sowie am 
Hälterteich im 
Ortsteil Linz 
der Gemein-
de Schön-
feld. Vor den 
G e m e i n d e -
ämtern in 

Lampertswalde und Ebersbach sowie auf dem Spielplatz in Strießen, 
einem Ortsteil von Priestewitz, erfreuen sich die Bänke großer Beliebt-
heit. Je eine Bank am Radweg Kleinraschützer Heide in Großenhain 
sowie am Radweg Boxdorfer Runde in Moritzburg laden zum Verweilen 
ein. Im Thiendorfer Ortsteil Lötzschen wird die Bank vor dem Buswar-
tehäuschen den Bürgern von Nutzen sein. Die Stadt Radeburg hat ihre 
Heidebogen-Bank am Schafsteich in Berbisdorf zur Aufwertung des Ge-
ländes aufgestellt.

Der Dresdner Heidebogen e.V. freut sich über einen regen Gebrauch der 
Bänke und einen sorgsamen Umgang, damit die schönen Bänke lange 
erhalten bleiben.

Kontakt:
Regionalmanagement Dresdner Heidebogen
Am Schlosspark 19 | 01936 Königsbrück
Tel. 035795/2859-22, -23, -24
www.heidebogen.eu
info@heidebogen.eu
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Medizinisches

DRK-Blutspendedienst Nord-Ost
gemeinnützige GmbH

Berlin | Brandenburg | Hamburg
Sachsen | Schleswig-Holstein

Die nächsten Blutspendeaktionen in Ihrer Region

Datum Einrichtung/Anschrift Uhrzeit

08.08.
BOXDORF KURFÜRST-MORITZ-
SCHULE Schulstraße 27

15.30 – 19.30

12.08.
RADEBURG GRUNDSCHULE
Meißner Berg 8

15.30 – 19.00

13.08.
OTTENDORF-OKRILLA OBERSCHULE
Radeburger Straße 23

14.30 – 19.00

14.08.
MEISSEN FINANZAMT
Heinrich-Heine-Straße 23

12.30 – 15.30

22.08.
LOMMATZSCH GRUNDSCHULE
Kirchplatz 2

15.00 – 19.00

28.08
MEISSEN FESTSAAL ROTHES HAUS
Nossener Straße 46

15.00 – 19.00

30.08.
COSWIG GYMNASIUM
Melanchthonstraße 10

15.30 – 19.00

 
Änderungen vorbehalten.

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren

Es war am 24. Juni 2024 ein wunderschöner Nachmittag, an dem wir wie-
der zusammenkommen durften – das Kulti war wunderschön dekoriert, 
der Bus war pünktlich, Kaffee und Kuchen vorbereitet, die Bowle fertig, 
die Kinder vor Ihrem Auftritt aufgeregt …

Ich freue mich sehr, dass ich so 
viele Senioren aus unserem Ge-
meindegebiet begrüßen durfte 
und das märchenhafte und mu-
sikalische Bühnenprogramm er-
freute unser aller Sinne.

An dieser Stelle ein herzlicher 
Dank an unsere Kita Oberau, die 
Erzieher und die teilnehmenden 
Kinder, welche zwei wunderschö-
ne Märchen vorführten und mit 
Tanz- und Ballettvorführungen 
uns erstaunen ließen.

Gefolgt wurden unsere Kleinen 
von den „Hutzenbossen“ aus dem 
Erzgebirge, die uns ordentlich 
„einheizten“ und zum Tanzen, Mit-
singen und Schunkeln einluden. 
Hier nochmal einen Applaus an 
dieses tolle Vater-Sohn-Duo!

Weiter möchte ich einen großen 
Dank an das „Kulti“ mit Gritt und 
Hagen Pelz und Ihrem Team aus-

sprechen, die den Saal liebevoll dekoriert haben und mit Speis und Trank 
keine Wünsche offenließen.

Senioren

Kirchliche Mitteilungen

TERMINE AUGUST 2024

NIEDERAU – OBERAU – GRÖBERN – GROSSDOBRITZ

GOTTESDIENSTE

Sonntag, 4. August
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Gröbern (Pfr. Frank)
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Weinböhla (Pfr. Reißmann)

Sonnabend, 10. August
14.00 Uhr Zeltgottesdienst anlässlich 750 Jahre Niederau auf dem 

Hof Handreack, Hauptstr. 6 (Pfr. Frank)

Sonntag, 11. August
10.00 Uhr Familiengottesdienst zum Schulanfang in Weinböhla 
 (Pfr. Reißmann und Gemeindepädagogin Münzner)

Sonntag, 18. August
10.00 Uhr Familiengottesdienst zum Schulanfang in Gröbern 
 (Pfr. Frank und Gemeindepädagogin Beuchel)
10.00 Uhr Gottesdienst mit KiGo in Weinböhla (Prof. Dr. Liedke)

Sonntag, 25. August
08.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Oberau (Pfr. Frank)
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Großdobritz (Pfr. Frank)
10.00 Uhr Gottesdienst zum Diakoniesonntag mit KiGo in Weinböhla
 (Sup. Beuchel und Pfr. Reißmann)

Frauendienste (Beginn jeweils um 14.00 Uhr mit Pfr. Frank)

Dienstag, 06.08. – Niederau
Mittwoch, 07.08.  – Gröbern
Mittwoch, 21.08.  – Oberau
Donnerstag, 22.08. – Großdobritz

Frauendienst Jessen: im August Sommerpause

Neugestaltung des Friedhofs Niederau 
ist abgeschlossen

Die Bauarbeiten auf dem Friedhof Niederau konnten erfolgreich abge-
schlossen werden. Seit Frühjahr dieses Jahres haben wir Teile des Nie-
derauer Friedhofs sanieren und neugestalten lassen. Dabei wurde der 
Hauptweg mit sächsischer Wegedecke versehen, die Zugänge zu Kirche 
und Trauerhalle barrierefrei gestaltet sowie ein neuer Platz mit Wasser-
stelle angelegt. Weiterhin wurde ein größerer Schaukasten aufgestellt 
und eine Wegebeleuchtung installiert. Wir freuen uns sehr über die ge-
lungene Neugestaltung, die ein großer Gewinn für unsere Kirche und für 
unseren Ort Niederau ist.

Pfarrer Philipp Frank

Ich freue mich schon jetzt auf das 
kommende Jahr und hoffe wieder 
viele (und noch mehr) von Ihnen 
begrüßen zu dürfen.

Dazu werden wir ab Februar Sie 
im Amtsblatt entsprechend infor-
mieren.

Bitte bleiben Sie gesund!

Ihr Bürgermeister Thomas Claus
Fotos: Dagmar Girke
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Abendandacht für den Frieden in Weinböhla

Zur nächsten „Abendandacht für den Frieden“ laden wir am Mittwoch, 
dem 7. August, um 18.00 Uhr in die St. Martinskirche Weinböhla ein. Sie 
sind herzlich willkommen!

Das Andachtsteam 

750-Jahr-Feier Niederau

Am Wochenende vom 9. bis 11. August feiert Niederau sein 750-jäh-
riges Jubiläum. Auch die Kirchgemeinde nimmt daran Anteil: Am Sams-
tag wird es um 14.00 Uhr auf dem Hof Handreack (Hauptstr. 6) einen 
Zeltgottesdienst mit Bläsermusik geben und am Sonntag beginnt ab 
11.00 Uhr der Festumzug, an dem wir mit einem eigenen Bild teilnehmen 
werden.

Pfarrer Philipp Frank

Kirche Weinböhla – Ausstellung und Offene Kirche
An den Wochenenden laden wir regelmäßig bis zum Tag des offenen 
Denkmals (8. September) herzlich dazu ein, unsere Kirche zur Besich-
tigung, zum Verweilen oder zum Gebet zu besuchen. Auch die Ausstel-
lung des Fotoclubs Weinböhla mit dem Thema „Türen, Tore und Fenster“ 
wird bis dahin zu sehen sein. Wir freuen uns auf Sie!

Sylvia Zießow

Einladung zum Diakoniesonntag am 25. August 
in Weinböhla

Bei der diesjährigen Austragung unseres traditionellen Diakoniesonn-
tags sind wir in Weinböhla zu Gast. Wir freuen uns, gemeinsam mit dem 
Ev.-Luth. Kirchspiel Coswig – Weinböhla – Niederau ein abwechslungs-
reiches Sommerfest für die ganze Familie zu organisieren. Nach einem 
zentralen Gottesdienst inkl. Kindergottesdienst in der St. Martinskirche 
wird es auf dem Gelände des Evangelischen Kinderhauses „Gabenreich“ 
zahlreiche Aktionen und Attraktionen für Groß und Klein geben. 

Daneben stellen sich unsere diakonischen Einrichtungen aus der Region 
Coswig/Weinböhla vor – im Gespräch mit den Mitarbeitenden können 
Besucherinnen und Besucher mehr über die Angebote im Diakonischen 
Werk erfahren. Auch präsentiert sich die neu gegründete Anna Amalie 
Eckhardt Stiftung und informiert zu ihrem Tätigkeitsfeld. 

Kostenfreie Verpflegung durch die Schützenhaus Eventgroup. Abküh-
lung durch das Eiscafé Weidmann. 

Termin:  Sonntag, 25. August 2024, 10.00 Uhr bis 14.30 Uhr

Ablauf: 10.00 Uhr – Gottesdienst in der St. Martinskirche
 (Kirchplatz 1, 01689 Weinböhla)

 ab 11.00 Uhr – Familienprogramm im Ev. Kinderhaus 
 „Gabenreich“ (Hauptstraße 3 A, 01689 Weinböhla)

Kirchenmusik –
SonnAbendKlänge in der Alten Kirche Coswig

17.30 – 18.00 Uhr – eine halbe Stunde Musik und ein gutes Wort
Eintritt frei!

3. August 2024 Spanische Orgelmusik Orgel: Friedrich Sacher

10. August 2024 Italienische Orgelmusik Orgel: Friedrich Sacher

17. August 2024 Volksliedersingen mit dem Posaunenchor
 Leitung: Corona Knibbe-Lüders

24. August 2024 Französische Orgelmusik Orgel: Friedrich Sacher

31. August 2024 Englische Orgelmusik Orgel: Friedrich Sacher

Freitag, 23. August 2024, 19.30 Uhr, Alte Kirche Coswig

Kammermusik für Blockflöte, Gitarre und Cembalo
„Alte Musik aus europäischen Urlaubsländern“

Mitwirkende: Hanna Hartig – Blockflöte; Bettina Hennig – Gitarre
Friedrich Sacher – Cembalo

Eintritt: 15 Euro/ermäßigt 10 Euro; Karten an der Abendkasse erhältlich

KONTAKT:
Öffnungszeiten für Pfarramt/Friedhofsverwaltung in Niederau,
Kirchstr. 29:
Donnerstag: 8.00 – 14.30 Uhr Tel.: 035243 36535
Pfr. Philipp Frank, Niederau Tel.: 035243 476797

KONTAKT:
Öffnungszeiten für das Pfarramt Weinböhla, Kirchplatz 16:
Dienstag: 10.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag: 10.00 – 12.00 Uhr Tel.: 035243 36250

Anschrift und Kontaktdaten des Kirchspiels:
Ev.-Luth. Kirchspiel Coswig-Weinböhla-Niederau
Ravensburger Platz 6, 01640 Coswig
Tel.: 03523 75894 | Fax: 03523 774417
ksp.coswig-weinboehla-niederau@evlks.de, www.kirchspiel-cwn.de

Sonntag, 25. August 2024, 19.00 Uhr, Kirche Brockwitz
Sommerkonzert

Es erklingen Werke von Arcangelo Corelli, Johann Sebastian Bach, Ge-
org Philipp Telemann und Georg Friedrich Händel.

Mitwirkende: Claudia Pätzold – Cembalo; Sabine Zschuppe – Travers-
flöte und Blockflöte

Begleitend zum Sommerkonzert wird Wein, Saft oder Wasser angeboten

Sonstige Mitteilungen

Oberschule Weinböhla

Unvergessliche Tage – Abschlussjahrgang 2023/2024

„Ich wart’ seit Wochen auf diesen Tag und tanz’ vor Freude über den 
Asphalt. Als wär’s ein Rhythmus, als gäb’s ein Lied, …“ („Tage wie die-

se“; Toten Hosen) - genau das fühlten die diesjährigen Absolventen der 
Oberschule Weinböhla! Beginnend mit einer Mottowoche läuteten sie 
die letzten Tage ihrer neun- beziehungsweise zehnjährigen Schulzeit ein. 
Ob Mario und Luigi, Alwin und die Chipmunks, die Teletubbies, die Pin-
guine aus Madagascar, ein selbstgezimmerter, laufender Bierkasten … 

an Kreativität fehlte es den Jugendlichen nicht. Mit viel Engagement und 
Freude bereiteten sie die Mottotage mit den Themen „Anfangsbuchstabe“ 
(T-Rex wie Til, Engel wir Elaine, …), Kindheitshelden, Overdressed und 
Gruppen/Teams vor. Viele Berühmtheiten wie Mr. Bean, Winni Puuh, Bob 
der Baumeister, Minnie Mouse, Shrek, Robin Hood, Wicki, Ariel, die PJ 
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Masks, die Disneyprinzesinnen 
und andere besuchten in der letz-
ten Schulwoche unser altehrwür-
diges Gebäude. Den krönenden 
Abschluss dieser Feierwoche 
bildete der letzte Schultag unter 
dem Motto „Musik der 80er, 90er 
und 2000er“. Fingerspitzengefühl, 
handwerkliches Geschick und 
Fantasie benötigten die Kids beim 
Basteln und Bauen der Dekorati-

on für den Schulhof und das Schulgebäude für ihren letzten Schultag. 
Neben Rubik’s Cubes, alten Kassetten und Videos, einem Fernseher mit 
einer MTV-Show, alten Bravos, großen Tamagotchis, einem lebensgroß-
en Gameboy und hunderten Luftballons im Diskolook verwandelten auch 
Legenden wie Michael Jackson, Justin Timberlake, Pink, Madonna sowie 
Robbie Williams die Schule in eine Partylocation. Die Klassenlehrer wur-
den zuhause mit edlen Oldtimern abgeholt, genossen mit ihren Kollegen 
als großes Dankeschön ein ausgiebiges Frühstück mit vielen leckeren 
Kuchen, Obstbuffet, Gemüsespießen, einer reichlichen Brötchenaus-
wahl sowie Dips und wurden Teil des Programms auf dem Schulhof. Mit 
Spielen wie Gummitwist, Wissen rund um Musik, Lieder erraten, Karaoke 
singen und Luftballontanz zeigten Schüler wie Lehrer ihr Können oder 
auch Verzweiflung aufgrund von Unfähigkeit und sorgten für einige La-
cher auf sowie vor der Bühne. Alte Schallplatten dienten als Urkunden. 
Vielen Dank, liebe Abschlussschüler, für diesen unvergesslichen 
Tag!
Erfreulicherweise verabschieden wir im Schuljahr 2023/2024 76 Real-
schüler und 3 Hauptschüler aus der Oberschule Weinböhla. Zum Ab-
schlussball im Zentralgasthof erhielten diese ihre Abschlusszeugnisse 
und ließen in ihren Dankesreden an Eltern, Lehrer, Geschwister und 
Freunde ihren unendlichen Stolz, die investierte Energie und riesen-
große Dankbarkeit zum Ausdruck kommen. Bei einem leckeren Buffet, 
unterstützt durch das Schützenhaus Großenhain, Diskomusik mit DJ 
Jörg Pfennig, Tanz- sowie Gesangseinlagen durch den Coswiger Karne-
valsverein und die Absolventen erlebten Eltern, Abschlussschüler, Lehrer 
und Freunde einen atemberaubenden Abend. Für besondere Begeiste-
rung sorgten die Heliumballons, welche die Kids in die Luft stiegen lie-
ßen als Symbol für ihre Zukunft (gesponsert von Familie Tenner) und die 
heißbegehrte Fotobox (Fotobox Momentmal - Markus Hinkel).

Ohne unsere zahlreichen Sponsoren wären diese Tage so nicht möglich 
gewesen. Wir möchten uns herzlich bedanken bei: Gemeinde Weinböh-
la, Holz-Schuster (Tischlerei & Holzbau), Helena (Friseur - Kosmetik - 
Fußpflege), Bauhandwerk Enrico Hahn, Autohaus Herklotz, Küchen Pro-
ficenter Hülsbusch, Physiotherapeutische Praxis Anja Deck, Hoffmeister 
GmbH & Co. KG, Kultourladen (Steffen Mendrok), Autoeck Meißen (Ale-
xander Pfeiffer), Rathaus-Apotheke Weinböhla, Familie List/Beil, Familie 
Fennert/Freund, Mietfahrer- und Serviceleistungen Matthias Horn, Flie-
sen- und Trockenbau Steffen Zenkner, Blumenhaus Stübler, Bau-Meister 
Wolf, Augenoptik Vetter, Archut & Kämpfe (Hochbau - Ausbau - Sanie-
rung), Haarmoden Heike Hahnefeld, Dr. Hennig, Friseur Annett Berger 
(Annett Kovács), der Weinladen Meißen, Stahl- und Maschinenbau 
GRAF, Die Vollmacher (Michael Voll), Baugrund Dietze, Familie Wüstner 

aus Niederau, Natursteinhandel Faltin, Autohaus Niederau, Volksbank 
Raiffeisenbank Meißen Großenhain eG, Maik Kotte, ELG Bau, Fuhrun-
ternehmen Niedergall, TQP - Partner J. Bachmann sowie dem Kaufland 
Coswig.
Wir wünschen unseren Absolventen mit Familie alles Gute für ihre Zu-
kunft!
Zusammenfassend können wir als Schulgemeinschaft sagen: „An Tagen 
wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesen haben 
wir noch ewig Zeit. In dieser Nacht der Nächte, die uns so viel verspricht, 
erleben wir das Beste, kein Ende ist in Sicht!“ („Tage wie diese“; Toten 
Hosen)

Susann Kalms
(Lehrerin Oberschule Weinböhla)
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Forstbetriebsgemeinschaft 
Großenhainer Land w.V.

Basiswissen Waldbesitz

am 14. September 2024, von 9:00 bis 13:00 Uhr 
im Alberttreff Großenhain
Veranstalter Forstbetriebsgemeinschaft Großenhainer Land w.V.
www.fbg-grossenhain.de

Wald erworben, geerbt oder im 
Zuge der Grundsteuerreform 
aufgefunden? Den eigenen 
Wald pflegen oder umbauen? 
Wissenswertes zum Wald-
besitz wird in den folgenden 
Themen vermittelt, individuelle 
Fragen sind erwünscht.

1. Einführung

2. Grundzüge des Waldbaus

Pause

3. Waldnutzung

4. Unterstützung

Referenten:
Claudia Wünsch, Geschäftsführerin und Försterin FBG Großenhainer 
Land w.V.
Markus Richter, Sachgebietsleiter Forst und Landwirtschaft, Landkreis 
Meißen 

Für Mitglieder der FBG ist die Veranstaltung kostenfrei, Gäste 
bitten wir um 25,- € Teilnahmegebühr inklusive Getränk. Ihre An-
meldung ist bis zum 06.09.24 unter info@fbg-grossenhain.de oder 
0175/9379495 möglich.

Holzrückung mit Traktor und Rückeanhänger im 
Privatwald (Foto: FBG Großenhainer Land w.V.)

Veranstaltungen

Straßenfest
Niederau 2024

10.08.2024 „Hof“ Ritter

Ein
tr

it
t 

Fre
i
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Anmeldung:
Tel.: 0351 / 65 27 69 30
Fax: 0351 / 830 14 76
schriftl.: VHS im Landkreis Meißen e.V.
 Sidonienstr. 1a, 01445 Radebeul
E-Mail: uhlemann@vhs-LKmeissen.de

Kursangebot der VHS im Landkreis Meißen 

Kurs-Nr. Titel Ort Datum Zeit

24M421121 Englisch für den Urlaub für 
 Anfänger und Wiederein-
 steiger A1, 2. Semester Meißen 05.08. 09:45
24N476105 Japanisch für Anfänger, A1, 
 5. Semester Niederau 05.08. 17:00
24M337003 Zirkeltraining Outdoor Meißen 05.08. 17:15
24C535007 maximal digital! – 8 Wie sozial 
 sind soziale Medien? Coswig 06.08. 14:30
24M421338 Englisch Aufbaukurs A2/B1 Meißen 06.08. 17:00
24C332004 Body-Styling Coswig 06.08. 18:30
24M421113 Englisch am Vormittag A1, 
 3. Semester Meißen 07.08. 09:45
24N141010 Achtsamkeit in der Waldspiel-
 gruppe Niederau 07.08. 10:00
24G421392 Englisch weitergeführter Kurs 
 für Fortgeschrittene B1 Großenh. 07.08. 10:30
24M535030 maximal digital! – 
 „Mediensprechstunde“ Meißen 07.08. 14:30
24G315006 Qigong für Fortgeschrittene Großenh. 07.08. 18:00
24M435223 Russisch für Fortgeschrittene, 
 A2, 3. Semester Meißen 08.08. 17:30
24C311015 Entspannung mit Yoga Coswig 08.08. 18:30
24G222003 Aquarellmalen im Freien Großenh. 09.08. 09:00
24G421331 Englisch für Fortgeschrittene B1 Großenh. 12.08. 17:45
24C535008 maximal digital! – 6 
 KommunikationsApps: WApp, 
 Telegram, Signal Coswig 13.08. 14:30
24M222011 Zeichnen für Anfänger Meißen 13.08. 15:00
24M533114 Smartphones im Alltag für 
 Neulinge Meißen 13.08. 15:00
24G425121 Spanisch Grundkurs A1, 
 1. Semester Großenh. 13.08. 17:30
24N333005 Body-Fit Niederau 13.08. 19:00

Straßenfest
Niederau 2024

09.08.2024

„Hof“ Ritter
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Veranstaltungskalender August 2024

Monat/Datum  Veranstaltung  Ort / Veranstalter

August 2024
02.08.  Sommernachtskino Gellertberg
03.08.  Roland Kaiser – Übertragung 
  des Konzerts am Elbufer Gellertberg
06.09.  Gartenglück - Botanische Comedy Gellertberg
10./11.08.  46.Elbepokal Trap + Skeet (125 WS + F) Schießsportanlage Großdobritz / Sächsischer Jagd- und Schützenverein
09.-11.08.  750 Jahr Feier Niederau Gemeindeverwaltung Niederau / Niederau bewegt e.V.
23.08.  Loosecconacht Besenschänke Loose 
24.08.  Northern Lite LIVE Gellertberg
24.+25.08.  Tag des offenen Weingutes Weingut Loose & Besenschänke Loose
25.08.  öffentliche Schloss und Parkführung Wasserschloss Oberau / Förderverein Wasserschloss e.V.

Keine Haftung für Vollständigkeit!                                                            Termine unter Vorbehalt.
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